
Gesetz über die Umsetzung von Massnahmen der Finanzstrategie 2027+

Vorlage des Regierungsrats vom 20. Februar 2018 Änderungsanträge der FDP-Fraktion vom 14. Mai 2018

Art.  2
Einfache Steuern und Steuerfuss

3 Der Steuerfuss der Kantonssteuer beträgt 3,25 Einheiten. Der Gemeindesteuerfuss 
wird durch Beschluss der Gemeindeversammlung festgelegt.

3 Der Steuerfuss der Kantonssteuer beträgt 3,253,15 Einheiten. Der Gemeindesteuer-
fuss wird durch Beschluss der Gemeindeversammlung festgelegt.

Es wird beantragt, dass die Abstimmung über Art. 2 am Schluss der Beratung über 
das Steuergesetz erfolgt.


